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d) beim Verkauf von Gemüse: das dem jeweili
gen Ablieferungstermin entsprechende Ge
müsesoll.

(2) Außerdem muß bei den einzelnen tierischen 
Erzeugnissen di« weitere Erfüllung des Jahres
ablieferungssolls gesichert sein.

(3) Beim Verkauf von Obst müssen am Tage des 
Verkaufs die sich aus dem Vertrage mit dem VEAB 
ergebenden Verpflichtungen einschl. des laufenden 
Monats erfüllt sein.

(4) Die Erfüllung der in den Absätzen 1 bis 3 ge
regelten Voraussetzungen oder die Befreiung von 
der Ablieferungspflicht bei Erzeugern, die nach 
dieser Verordnung befreit sind, ist durch eine Ver
kaufsberechtigung nachzuweisen, die vom Rat der 
Gemeinde gebührenfrei auszustellen ist.

(5) Die ablieferungspflichtigen Erzeuger und die 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossensch aften
.önnen nach Erfüllung ihrer Ablieferungspflichten 

— die ablieferungsfreien Erzeuger ohne diese Be
schränkung — auch unmittelbar an die Verbraucher 
auf zugelassenen örtlichen Märkten (Bauernmärk
ten) aus ihrer eigenen Erzeugung landwirtschaft
liche Erzeugnisse nach frei vereinbarten Preisen 
verkaufen.

§ 46
Zum Aufkauf der im § 45 behandelten und an

derer der Ablieferungspflicht unterliegenden land
wirtschaftlichen Erzeugnisse sowie von Geflügel, 
Wild und Bienenhonig sind — außer auf Bauern
märkten — nur die VEAB oder die vom Staats
sekretariat für Erfassung und Aufkauf beauftragten 
Handelsorgane oder die zugelassenen Erfassungs
betriebe berechtigt. Sie sind verpflichtet, beim Auf
kauf zu prüfen, ob die festgesetzten Voraussetzun
gen erfüllt sind.

§ 47
(1) Die Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik setzt auf Vorschlag des Staatssekretariats 
für Erfassung und Aufkauf und des Ministeriums 
der Finanzen nach Anhörung des Ministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft die Aufkaufpreise fest.

(2) Erzeuger, die entgegen den Bestimmungen 
einen Aufkaufpreis zu Unrecht empfingen, sind zur 
Rückerstattung des Mehrerlöses an den VEÄB ver
pflichtet; die VEAB sind zur Aufrechnung gegen
über den bei ihnen bestehenden Forderungen des 
Erzeugers unter Vorrang vor allen anderen Forde
rungen berechtigt.

9 48
Für den Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

gelten die gleichen Abnahme- und Gütebestimmun
gen wie für die Pflichtablieferung, sofern niöht 
anders bestimmt wird.

§ 49
Die Bedingungen für den Abschluß von Schweine

mastverträgen setzt das Staatssekretariat für Er
fassung und Aufkauf fest.

§ 50
Die Genehmigung zur Durchführung von Haus

schlachtungen nach Erfüllung der Ablieferungs
pflichten erteilen die Räte der Gemeinden; die Ge
nehmigung ist gebührenfrei.

Abschnitt XIV 

Verantwortlichkeit und allgemeine Bestimmungen
§ 51

(1) Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Ge
meinden sind dafür verantwortlich, daß die für 
die Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden fest
gesetzten Planmengen termingemäß in den ver
anlagten Erzeugnissen voll aufgebracht werden.

(2) Allen Räten der Bezirke, Kreise, Städte und 
Gemeinden ist es untersagt, den Ablieferungspflich
tigen über die Bestimmungen dieser Verordnung 
oder über andere Bestimmungen der Deutsche» 
Demokratischen Republik hinausgehende Abliefe
rungspflichten aufzuerlegen. 0

§ 52
Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 

wird ermächtigt, für einzelne Erzeugnisse den Aus
tausch gegen andere ablieferungspflichtige Erzeug
nisse zu gestatten.

§ 53
Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 

kann über begründeten Antrag der Räte der Be
zirke oder Kreise in einzelnen Fällen bei erheb
lichen unverschuldeten Schäden (z. B. infolge Un
wetter oder Seuchen) das Ablieferungssoll herab
setzen.

§ 54

Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
hat Maßnahmen zur Erfüllung der fristgerechten 
Ablieferung tierischer Erzeugnisse und zur Orga
nisierung der vorfristigen Ablieferung pflanzlicher 
Erzeugnisse, vor allem Getreide, Kartoffeln und 
Ölsaaten, zu treffen.

Abschnitt XV 
Entscheidungen der Räte und Gerichte

§ 55
(1) Gegen Entscheidungen der Räte der Gemein

den, Städte und Kreise au# Grund dieser Verord
nung kann von den Ablieferungspflichtigen oder 
ihren gesetzlichen Vertretern Einspruch erhoben 
werden.

(2) Einsprüche gegen die von den Räten der Ge
meinden in den Bauernversammlungen bekanntge
gebenen Ablieferungsnormen müssen innerhalb 
einer Frist von drei Tagen dem Rat der Gemeinde 
zur Entscheidung vorgelegt werden. Dieser hat 
darüber innerhalb weiterer fünf Tage zu entschei
den. Ein weiterer Einspruch kann von dem Erzeu
ger nach Erhalt des Ablieferungsbescheides beim 
Rat des Kreises nach den Bestimmungen der Ab
sätze 3 und 4 eingebracht werden.


